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Liebe Mitbürger der Gemeinde Breitenstein! 

Die letzten Monate des Jahres liegen vor uns und es ist Zeit, 

Ihnen einen kurzen Rückblick über das Leben in der Gemeinde 

zu geben. 

Der Bau des Feuerwehrhauses geht in die letzte Phase, die 

Erschließung der so genannten „Grausner-Gründe“ ist 

abgeschlossen. Die Widmung der Grundstücke in Bauland ist 

in Vorbereitung. Nach erfolgter Umwidmung werden die 

Grundstücke zum Verkauf angeboten.  

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten durch die ÖBB an den 

Brücken der Semmeringbahn wird auch die 

Straßenwiederherstellung noch in diesem Jahr durchgeführt. 

Der Musikerweg, Rumplerstraße, Pfefferstraße usw. werden 

von den ÖBB wieder in Stand gesetzt, soweit diese durch 

Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

An der Speckbacher Straße wurde im Juli 2020 ein Teilstück 

neu asphaltiert. Im nächsten Jahr soll  das letzte Stück  erneuert 

werden, sodass die Speckbacher Straße dann 

sanierungsmäßig abgeschlossen werden kann. 

Somit steht uns der letzte Abschnitt des Jahres – der Winter – 

ins Haus. Wir bitten Sie, Bäume und Sträucher, die in 

Gemeindestraßen ragen, vor dem Winter entsprechend 

zurückzuschneiden, sodass bei Schneelast unsere 

Räumfahrzeuge ungehindert und ohne Schaden zu nehmen 

ihre Arbeit erledigen können. Im Ortsgebiet müssen 

Eigentümerinnen/Eigentümer von Liegenschaften zwischen 6 

und 22 Uhr Gehsteige und Gehwege  innerhalb von 3 m entlang 

ihrer gesamten Liegenschaft von Schnee räumen. Bei Schnee 

und Glatteis müssen sie diese auch streuen. 

Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss der Straßenrand 

in der Breite von 1 m geräumt und bestreut werden.  

 

Da auch ein Ende der Covid-19-Pandemie nicht absehbar ist, 

wünsche ich Ihnen diesmal vor allem Gesundheit. Halten Sie 

sich bitte an die Maßnahmen der Bundesregierung, die uns 

letztendlich alle zu Gute kommen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und genießen Sie die 

„bunte“ Jahreszeit!  

  

 

 

 

 

Ihr Bürgermeister                  

 



  

 

Ärztedienst 4. Quartal 2020 

 Datum        Dienst ab           Dienst bis         Arzt/Ärztin 

03.10.2020 8.00 14.00 Dr. Schimek 

04.10.2020 8.00 14.00 Dr. Schimek 

10.10.2020 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

11.10.2020 8.00 14.00 Dr. Koll 

17.10.2020 8.00 14.00 Dr. Seit 

18.10.2020 8.00 14.00 Dr. Seit 

24.10.2020 8.00 14.00 Dr. Baumfrisch 

26.10.2020 8.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

31.10.2020 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

01.11.2020 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

07.11.2020 8.00 14.00 Dr. Schimek 

08.11.2020 8.00 14.00 Dr. Schimek 

14.11.2020 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

15.11.2020 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

21.11.2020 8.00 14.00 Dr. Hecher 

22.11.2020 8.00 14.00 Dr. Hecher 

28.11.2020 8.00 14.00 Dr. Baumfrisch 

05.12.2020 08:00 14:00 Dr. Fulterer 

06.12.2020 8.00 14.00 Dr. Koll 

08.12.2020 8.00 14.00 Dr. Hecher 

12.12.2020 8.00 14.00 Dr. Seit 

13.12.2020 800 14.00 Dr. Seit 

19.12.2020 8.00 14.00 Dr. Baumfrisch 

24.12.2020 08.00 14.00 Dr. Seit 

25.12.2020 08.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

26.12.2020 08.00 14.00 Dr. Schimek 

27.12.2020 08.00 14.00 Dr. Gössinger 

31.12.2020 08.00 14.00 Dr. Baumfrisch 
 

 

 

 

Dr. Thomas Gössinger     Dr. Christian Baumfrisch 

Tel.: 02666 58 118                                      Tel.: 02662 426 50 

Dr. Eduard Cumount Straße 9 A                 Sparkassenplatz 6  

2650 Payerbach                                               2640 Gloggnitz 

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo 8 - 12 Uhr                                     Mo,Di, Mi, Fr 7 – 11 Uhr 

Di, Mi 7.30 – 12.30 Uhr                                Mi 13.45 – 17 Uhr 

Mi 17 – 19 Uhr 

Fr 8 – 11 Uhr 

Dr.Caroline Fulterer                         Dr. Johannes Schimek 

Tel.: 02666 52 393                                      Tel.: 02662 45 632 

Erlangerplatz 2                                    Johann Lahn Gasse 5a  

2651 Reichenau                                               2640 Gloggnitz  

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo,Di,Do,Fr  7.15 – 11.45 Uhr       Mo,Mi,Do,Fr 7.30 – 11 Uhr            

Do 16 – 18 Uhr              Do 16 – 18 Uhr 

Dr. Patricia Windbrechtinger                 Dr. Andreas Weirer 

Tel.: 02662 429 29                                      Tel.: 02664 2262 0  

Hauptstraße 38                                              www.dr-weirer.at 

2640 Gloggnitz                                                      Passhöhe 3 

Ordinationszeiten:                                         2680 Semmering                                               

Mo 7 – 13 Uhr                                              Ordinationszeiten:  

Do, Fr 7 – 12 Uhr                         Mo, Di, Do, Fr 7.30 – 11 Uhr  

Mi 14 – 18 Uhr                                                  Do 17 – 19 Uhr 

Dr. Christian Koll                                     Dr. Günter Hecher  

Tel.: 02662 433 50                                      Tel.: 02666 52 990  

Richtergasse 19                                               Hauptstraße 32  

2640 Gloggnitz                                               2651 Reichenau 

Ordinationszeiten:                                       Ordinationszeiten: 

Mo, Mi, Fr 7.30 – 11 Uhr               Di, Do, Fr 7.30 – 12.30 Uhr 

Di, Fr 16.30 – 18 Uhr 

Dr. Hans Peter Seit                                             www.seit.at 

2641 Schottwien                                               2640 Gloggnitz 

Hauptstraße 42                                                 Richtergasse 2 

Tel.: 02663 80 114                                      Tel.: 02662 44 200 

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten: 

Mo, Mi 7.30 – 11 Uhr                                       Mo 14 – 18 Uhr 

Di, Do 7.30 – 12.30 Uhr 

Fr 8 – 12 Uhr 

 

http://www.dr-weirer.at/
http://www.seit.at/


 

 

  

 

Zum 50. Geburtstag 

Gabi Fischbacher          Alexandra Albrich 

Harald Paul 

Zum 60. Geburtstag 

Michael Weiss    Ing. Roman Manczer 

Herbert Koger 

Zum 70. Geburtstag 

Anton Scheucher     Wolfgang Tusch 

Heinz Schmitzberger 

Zum 80. Geburtstag 

Anna Maria Palka    Joachim Bank      Jörg Wallner 

Walter Sandri      Fritz Wukovitsch   Elisabeth Gassner 

Zum 97. Geburtstag 

Anna Janda 

Zum 50jährigen Ehejubiläum 

Christine und Leopold Just 

Christine und Franz Polleres 

Gratulation zum 80. Geburtstag 

Vize-Bgmst. Prasch, Karl Hanl, Bgmst. Rinnhofer 

 

 

Gratulation zum 70. Geburtstag 

Vize-Bgmst. Prasch, Helmut Wegscheider, Bgmst. Rinnhofer 

 

 

Gratulation zum 80. Geburtstag 

Bgmst. Rinnhofer, Anna Maria Palka, Vize- Bgmst. Rinnhofer 

 

 

 
Aus unserer Mitte schieden: 

Martha Neuer 

Barbara Machowetz 

Thomas Mühlhofer 

Manfred Rumpler 

Isolde Ilias 

Bernhard Steinhöfler 

 

 



   

Nächste Gemeinderatssitzung: 

Mittwoch, 02. Dezember 2020 um 19 Uhr im 

Sitzungssaal des Gemeindeamtes Breitenstein 

 

 

Öffnungszeiten unseres Mostheurigen 

 Andrea und  Julius Schneidhofer 

Tel. 02666-54277 

Althammerhofstraße 36, Klamm 

19.09.-01.11.2020 

immer von Do – So und an Feiertagen 

Kalte Küche von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

 

Nächste Sperrmüllsammlung  im  

Altstoffsammelzentrum Schottwien: 

Freitag, 02.10.2020 (Sperrmüll u. Sondermüll) 

Freitag, 06.11.2020 (Sperrmüll) 

jeweils von 13 – 18 Uhr 

 

Termine Musikverein Kreuzberg 

 

Allerheiligen Klamm: 

Sonntag, 01.11.2020 um 14 Uhr 

 

 

 

Jahresschlusskonzert Kurtheater Reichenau: 

Samstag, 28.11.2020   ab 19 Uhr 

Klammer Advent: 

Sonntag, 13.12.2020   ab 15 Uhr 

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich Corona-Maßnahmen bzw. 

Verordnungen! 

 

Seniorenweihnachtsfeier: 

Die Seniorenweihnachtsfeier findet am 16. Dezember 2020 ab 16 Uhr 

auf der Speckbacher Hütte statt. 

Bitte wieder um zuverlässige Anmeldung sowie der Anmeldung im 

Fall, dass ein Taxi gewünscht wird.  

Wir freuen uns auf gemütliche, besinnliche Stunden mit Ihnen! 

Sollte die Weihnachtsfeier auf Grund von Corona-Maßnahmen nicht 

statt finden können, werden wir Sie davon verständigen! 

 

 

 

 

Die Gemeinde Breitenstein hat im heurigen Jahr wieder 

erfolgreich beim Blumenschmuckwettbewerb des Landes NÖ 

mitgemacht und dabei den 2. Platz in der Gruppe 1, 

Industrieviertel, errungen. 

Der erste Platz ging an die Gemeinde Lichtenegg, der dritte an 

die Gemeinde Oberhöflein. 

Wir danken allen Bürgern, die sich hier durch gepflegte 

Gärten, Blumenschmuck, Friedhofsbetreuung und 

Blumenpflege mit beteiligen und zum Erfolg der Aktion 

beitragen! 

 

 

 



 

 

  

 

 

Kanalbenützungsgebühr – Anpassung ab 2021 

Auf Grund höherer Ausgaben für die 

Schmutzwasserentsorgung (Verbandsbeiträge AWV Gloggnitz) 

muss auch der Tarif für die Kanalbenützungsgebühr nach einer 

Kontrolle durch die NÖ Landesregierung, Sanierungskontrolle 

Juni 2020, erhöht werden. 

Somit wird die Gebühr für die Kanalbenützung per 1.1.2021 von 

derzeit 2,20 Euro auf 2,80 Euro erhöht. Dies hat der 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.9.2020 einstimmig 

beschlossen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Zu- und Umbauten an 

bestehenden Gebäuden unter Umständen die 

Berechnungsfläche für die Kanalbenützungsgebühr verändern 

und daher der Gemeinde angezeigt werden müssen. Dazu  

 

 

zählen: Nutzflächenvergrößerung angeschlossener Geschoße, 

Einhausung von bestehenden Balkonen und Terrassen, Ausbau 

Dachgeschoß mit Wasserversorgung usw.  

Nicht immer wird für einen Umbau eine Baubewilligung benötigt, 

daher ist die Kanalbenützungsgebühr unabhängig davon zu 

betrachten. Für bewilligungsfreie Bauvorhaben ist daher dem 

Gemeindeamt Mitteilung zu machen, wenn davon die Benützung des 

Schmutzwasserkanals abhängig ist. 

Demgemäß begeht eine Verwaltungsübertretung, wer die im § 13 NÖ 

Kanalgesetz vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht 

rechtzeitig erstattet. Die Verwaltungsübertretung ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu Euro 440,- zu 

bestrafen. 

Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, auf deren Kanalanlage sich die 

Verwaltungsübertretung bezieht. 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neue Bücherzelle 

am Natürlich-Bunt – Platzerl 

 

 

 

 

 

Seit kurzem gibt es am Natürlich-Bunt-Platzerl in Breitenstein 

an der Unteren Bahnstraße ein zusätzliches Angebot für 

unsere Bürger. 

Leseratten werden sich über das Angebot an Lesestoff  

sicherlich freuen.  

Es darf nach Lust und Laune ausgeborgt werden, wir freuen 

uns aber auch über Buchspenden.  

Die äußere Gestaltung der Bücherzelle ist noch nicht 

abgeschlossen. Ideen und Anregungen zur farbigen 

Gestaltung  werden gern angenommen -  Kreativität ist 

gefragt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weidesaison neigt sich zwar dem Ende zu, aber 

trotzdem ist der richtige Umgang mit dem Weidevieh auch in 

unserer Gemeinde Thema. Hier finden Sie wichtige 

Verhaltensregeln, die auch in den kommenden Jahren noch 

gültig sein werden: 

 

Informationen zur Privatzimmervermietung (z. B. Airbnb) 

Die Privatzimmervermietung ist, da sie nach ihrer Eigenart und 

Betriebsweise in die Gruppe der häuslichen Nebenbeschäftigung 

fällt, aus dem Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 

ausgenommen (§ 2(1) Z9 GewO). Häusliche Nebenbeschäftigung 

bedeutet, dass die Tätigkeit der Zimmervermietung im eigenen 

Haus/in der eigenen Wohnung neben der Führung des eigenen 

Haushalts stattfindet. Die Gäste müssen somit in demselben Haus 

aufgenommen werden, im dem der Privatzimmervermieter auch 

tatsächlich wohnt. 

Weiters ist gesetzlich geregelt, dass die Grenze für die häusliche 

Nebenbeschäftigung bei 10 Gästebetten liegt (Art. II B-VG-Novelle 

1974).  

Häuser bzw. Wohnungen, wo keine Hauptwohnsitze der 

Eigentümer vorliegen, können nur nach erfolgter Umwidmung 

(Gewerbebetrieb) über Plattformen wie AIRBNB & Co vermietet 

werden. Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften muss bei einer 

Umwidmung die Einwilligung der gesamten 

Wohnungseigentümergemeinschaft eingeholt werden. 

Zur Abgrenzung, ob eine reine Raumvermietung oder eine 

gewerbliche Beherbergung vorliegt, wird seitens der Gerichte vor 

allem der Umstand, ob Dienstleistungen dazu angeboten werden 

(Reinigung, Servicearbeiten etc.), sowie das „Bewerben“ auf In- 

 

ternetplattformen (z. B. „ideal für Touristen“) herangezogen. 

Auch die Privatzimmervermietung unterliegt gesetzlichen 

Grundlagen die Meldepflicht und die Aufzeichnungs- und 

Informationspflicht betreffend: 

NÖ Tourismusgesetz (Änderung 2016) - § 12a Meldepflicht 

Wer beabsichtigt, Personen im Rahmen der entgeltlichen 

Überlassung sonstiger Privatunterkünfte bzw. Zimmer zu 

beherbergen und sich dafür bei einem Online-Dienstanbieter im 

Sinne des § 3 Z 2 des E-Commerce-Gesetzes registriert, hat dies 

der Gemeinde, in welcher die Gästeunterkunft gelegen ist, 

unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Tagen ab tatsächlich 

erfolgter Registrierung, schriftlich zu melden. Wer Personen im 

Rahmen der entgeltlichen Überlassung sonstiger Privatunterkünfte 

bzw. Zimmer beherbergt, hat dies der Gemeinde, in welcher die 

Gästeunterkunft gelegen ist, unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 3 Tagen, gerechnet ab dem 1. Tag der tatsächlich erfolgten 

Beherbergung einer Person, schriftlich zu melden. 

Abgabenänderungsgesetz 2020 

Mit § 18 UStG  sind ab 01.01.2020 Aufzeichnungs- und 

Informationsverpflichtungen für Online-Buchungsplattformen 

vorgesehen. Die betroffenen Unternehmen, darunter auch jene der 

sogenannten „sharing economy“, sollen künftig für die 

Abgabenerhebung relevante Informationen aufzeichnen und diese 

auf Verlangen der Finanzbehörde elektronisch übermitteln. 

 

 


